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Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist ein Zwischenentscheid, welcher das Verfahren nicht abschliesst. Gegen
Zwischenentscheide ist die Beschwerde nur zulässig, wenn diese einen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil bewirken können ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ) oder - was hier
ausser Betracht fällt - die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein
weitläufiges Beschwerdeverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ). Die
selbständige Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden bildet aus prozessökonomischen
Gründen eine Ausnahme vom Grundsatz, dass sich das Bundesgericht mit jeder
Angelegenheit nur ein Mal befassen soll ( BGE 138 III 94 E. 2.1 S. 94). Nur ein Mal
befassen bedeutet, dass das Bundesgericht grundsätzlich erst auf eine Beschwerde gegen
den Endentscheid des Berufungsgerichts eintritt.

Nach der Rechtsprechung muss es sich im Bereich des Strafrechts beim nicht wieder
gutzumachenden Nachteil gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG um einen solchen rechtlicher
Natur handeln. Ein solcher liegt vor, wenn er auch mit einem späteren günstigen
Endentscheid nicht mehr gänzlich behoben werden könnte. Ein lediglich tatsächlicher
Nachteil wie die Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens genügt nicht ( BGE 137
IV 237 E. 1.1 S. 239 f., 172 E. 2.1 S. 173 f.).

Nach konstanter Rechtsprechung hat der Beschwerdeführer im Einzelnen darzulegen,
inwiefern die Beschwerdevoraussetzungen nach Art. 93 Abs. 1 BGG erfüllt sind, ansonsten
auf die Beschwerde mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten ist ( BGE 136 IV
92 E. 4 S. 95).

E. 1.2.1
Soweit sich der Beschwerdeführer gegen die Abweisung seines Gesuchs um Sistierung des
Berufungsverfahrens wehrt, legt er nicht dar, inwiefern ihm daraus ein nicht wieder
gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur erwachsen könnte. Der Instruktionsrichter des
Berufungsverfahrens hat dem vom Beschwerdeführer mandatierten Anwalt auf dessen
Gesuch hin Frist gesetzt bis zum 31. Dezember 2015 zur Einreichung einer schriftlichen
Begründung der Berufung. Es ist nicht ersichtlich, welcher nicht wieder gutzumachende
Nachteil dem Beschwerdeführer bei einer Weiterführung des Berufungsverfahrens droht.

E. 1.2.2
Der Beschwerdeführer verlangt die Herausgabe von im Jahr 2010 als Beweismittel
beschlagnahmten Firmenunterlagen während des laufenden Berufungsverfahrens und damit
einen Teilvollzug des erstinstanzlichen Urteils.



Bei Beschwerden von Privaten gegen die Aufrechterhaltung von strafprozessualen
Beweismittelbeschlagnahmen respektive gegen die Verweigerung der vorzeitigen
Herausgabe von beschlagnahmten Beweismitteln ist der nicht wieder gutzumachende
Nachteil in der Regel zu verneinen (vgl. Urteile 1B_301/2009 vom 31. März 2010 E. 1.2
und 1B_208/2009 vom 13. Januar 2010 E. 4.1 und 4.2). Der Beschwerdeführer zeigt in
seiner Beschwerde nicht auf, dass es sich im zu beurteilenden Fall anders verhält. Er setzt
sich nicht substanziiert mit den Beschwerdevoraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 BGG
auseinander, sondern bringt in diesem Zusammenhang einzig vor, die Behauptung der
Vorinstanz, er habe kein Interesse an der Herausgabe der Unterlagen während des
laufenden Berufungsverfahrens, sei "absurd".

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der angefochtene Zwischenentscheid einen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur bewirken kann. Der Beschwerdeführer hat
unbestrittenermassen wie bis anhin jederzeit die Möglichkeit, sämtliche beschlagnahmten
Unterlagen in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft unter Aufsicht einzusehen. Die
Verteidigungsrechte des Beschwerdeführers sind damit gewährleistet.

E. 1.2.3
Auf die Beschwerde kann nach dem Gesagten nicht eingetreten werden.

E. 1.3
Wie das Bundesgericht bereits mit Urteil 1B_115/2015 // 1B_119/2015 vom 21. Juli 2015
E. 5 in der gleichen Sache dargelegt hat, besteht unter den gegebenen Umständen auch kein
Anlass, die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Nichtigkeit des erstinstanzlichen
Urteils des Strafgerichts vom 1. September 2014 zu prüfen.

E. 2
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Damit wird das vom Beschwerdeführer gestellte
Gesuch um Verfahrenssistierung gegenstandslos. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind
die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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